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Liebe Leserin, lieber Leser,

Lebensschutz – das war nie ein Feld,
auf dem es vor guten Nachrichten wim-
melte. Derzeit scheint sogar das Gegenteil
der Fall zu sein. Erst votiert der Bundestag
mehrheitlich – und gegen jede Vernunft
– für die Verschiebung des Stichtags im
Stammzellgesetz, dann nimmt ausgerech-
net der Europarat eine Resolution an,
mit welcher der abenteuerliche Versuch
unternommen wird, ein „Recht auf
Abtreibung“ zu konstruieren. In Luxem-
burg droht die Euthanasie legalisiert zu
werden, in Großbritannien die Produkti-
on von Tier-Mensch-Mischwesen. Alles
Themen, die in dieser
Ausgabe von Lebens-
Forum ausführlich
beleuchtet werden.

Aber es gibt auch
eine Reihe Lichtbli-
cke. Und auch die
wollen wir nicht verschweigen. Schon bei
einer Expertenanhörung im Februar 2007
in Paris war die größte Sorge der engli-
schen Abtreibungsbefürworter, es könnte
zu wenig abtreibungswillige Ärzte geben.
In Italien verweigern inzwischen rund 70
Prozent der Ärzte die Mitwirkung an
vorgeburtlichen Kindstötungen. In Groß-
britannien sind es zwar noch nicht ganz
soviel. Die britische Standesorganisation
überlegt aber bereits, den Gewissensvor-
behalt einzuschränken, um so sicherzu-
stellen, dass Frauen, die ihr Kind abtreiben
lassen wollen, nicht dem »Abtreibungs-
tourismus« verfallen müssen.

Das zeigt: Auch in Großbritannien hat
die Zahl der Ärzte, die sich weigern,
ungeborene Kinder auf Geheiß ihrer
Erzeuger umzubringen, eine kritische
Masse erreicht. Sollte also die britische
Ärztekammer ihren absurden Überlegun-
gen wirklich Taten folgen lassen wollen,
wird die Insel beben.

Und damit sind die guten Nachrichten
noch nicht zu Ende. Denn wie diese Aus-
gabe zeigt, hat inzwischen das Kino Frau-
en, die trotz vielfältiger Schwierigkeiten
»Ja« zu ihrem ungeplanten Kind sagen,

für sich entdeckt. Zahl-
reiche Leinwand-Pro-
duktionen zeigen solche
Frauen mittlerweile als
das, was sie sind: Die
Heldinnen unserer Ta-
ge. Ein solcher Trend
wäre vor Jahren un-
denkbar gewesen.

Wer aufmerksam die
Medienberichterstat-
tung zur Stammzell-
entscheidung verfolgt
hat, wird zudem feststellen können: Noch
nie gab es so viel Kritik wie diesmal. Noch
nie wurden Argumente von Lebensrecht-
lern in einem solchem Ausmaß und Um-
fang aufgegriffen. Noch nie wurde Wis-
senschaftlern und Politikern, die sich
gegen den schleichenden Ausverkauf des
Embryonenschutzes stemmten, so viel
Raum gegeben. Ich bin davon überzeugt,
dass die Lebensrechtler daran nicht ganz

unschuldig waren.
Jedenfalls sind wir mit
der Wirkung, welche
die Kampagne www.
deine-stammzellen-
heilen.de erzielt hat,
trotz des Ausgangs der

Entscheidung alles andere als unzufrieden.
Wird also bald alles besser? Sicher

nicht. Und doch lässt sich, liest man die
schlechten und die guten Nachrichten
zusammen, eines feststellen: Staat und
Gesellschaft driften auseinander. Feige
Politiker, die den Lebensschutz mit Füßen
treten und nach oben buckeln, sind zwar
noch in der Mehrheit, werden jedoch zu-
nehmend einsamer. Diesen offensichtli-
chen Trend kann jeder weiter forcieren.
Daher veröffentlichen wir die Ergebnisse
der namentlichen Abstimmung vom 11.
April. So, wie hier aufbereitet, kann jeder
nachvollziehen, wie sein(e) Bundestags-
abgeordnete(r) in der Stammzellentschei-
dung votiert hat und dies bei der nächsten
Wahl berücksichtigen. Schließlich sind
wir das Volk und Politiker nur unsere
Angestellten! Verhalten wir uns deshalb
doch einfach souverän!

Ihre

Claudia Kaminski
Bundesvorsitzende der ALfA und
des Bundesverbandes Lebensrecht
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»Wir sind das Volk«

Von Heldinnen
und Feiglingen

E D I T O R I A L

ALFA SPEZIAL: Der Bundestag verschiebt den Stich-
tag im Stammzellgesetz. LebensForum dokumen-
tiert die glanzlose Debatte vor der Abstimmung,
und das Abstimmungsergebnis im Detail.

Ärzte, die sich um Schwerst- und Todkranke küm-
mern stehen der aktiven Sterbehilfe ablehnender
gegenüber als Kollegen aus anderen medizinischen
Bereichen.
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m Ende fiel die Niederlage
deutlich höher als erwartet aus.
Noch einen Tag vor der Ab-

stimmung sahen Insider des parlamenta-
rischen Betriebs in Berlin die Befürworter
einer Stichtagsverlegung lediglich 15 bis
30 Stimmen vor den Verfechtern einer
Beibehaltung der 2002 beschlossenen Re-
gelung liegen. Als Pessimist galt schon,
wer das Kräfteverhältnis auf sechzig bis
achtzig Stimmen Unterschied bezifferte.
Dass der von den Abgeordneten René
Röspel, Jörg Tauss (beide SPD) und Ilse
Aigner (CSU) initiierte Gesetzentwurf
(BT-Drucksache 16/7981) dann jedoch
bei sechs Enthaltungen ganze 118 Ja-
Stimmen mehr als Nein-Stimmen auf
sich vereinigen konnte, dürfte daher kaum
jemand erwartet haben. Ein Grund: Etwa
180 der 612 Parlamentarier, die in Berlin
gegenwärtig das »deutsche Volk« reprä-
sentieren, galten bis zuletzt als »unent-
schieden«. 32 von ihnen können diesen
Status gewissermaßen noch heute geltend

machen. Sie blieben sowohl der Debatte
als auch der anschließenden namentlichen
Abstimmung fern. Doch auch diejenigen,
die von ihrem Stimmrecht Gebrauch
machten, brachten der Debatte in Summe
nur ein mäßiges Interesse entgegen.

Als Bundestagspräsident Norbert Lam-
mert am Freitag, den 11. Mai pünktlich
um 9.00 Uhr den Tagesordnungspunkt
22 aufrief und an die »besondere öffent-
liche Aufmerksamkeit« erinnerte, welche
die Diskussion um das Stammzellgesetz
erfahre, gaben ihm nur jene Recht, die
auf den dicht besetzten Zuschauer- und
Pressetribünen das Geschehen im Saal
verfolgten. Schon die aus allen Teilen
Deutschland angereisten Mitglieder des
neuen Deutschen Ethikrates, die auf der
Ehrentribüne Platz genommen hatten,
waren zu Beginn der 2. Lesung der zur
Entscheidung stehenden Gesetzentwürfe
allenfalls zur Hälfte vertreten. Bereits
eine Stunde später waren die Sachverstän-
digen, die zu ihrer ersten konstituierenden

Sitzung in Berlin weilten und zwischen-
zeitlich Vollzähligkeit hergestellt hatten,
wieder verschwunden. Die Parlamentari-
er, welche bereits die ganze Woche über
in Berlin weilten, boten ein noch beschei-
deneres Bild. Nur etwa ein Drittel füllte
den Plenarsaal, als Bundesforschungsmi-
nisterin Annette Schavan (CDU) im ro-
safarbenen Blazer als erste Rednerin zum
Pult schritt und – unter dem silbern
schimmernden Bundesadler stehend –
eine Ergebenheitsadresse an den ethischen
Relativismus formulierte. Wissenschaftler,
die mit embryonalen Stammzellen forsch-
ten, hätten »ebenso ethische Überzeu-
gungen wie wir«, erklärte die Ministerin
und folgerte aus dem, was niemand be-
zweifelt – bestritten wird ja nur, dass diese
Überzeugungen mit jenen harmonieren,
die der Verfassung zugrunde liegen –
kurzerhand: »Deshalb sollte unter uns
auch klar sein, dass bei der Frage der
Novellierung des Stammzellgesetzes nicht
auf der einen Seite nur Interessen im

Schamstunde des
Parlamentarismus

Der Bundestag hat den Stichtag im Stammzellgesetz verschoben. Der Entscheidung ging eine glanzlose
zweistündige Debatte voraus. Interessante Erkenntnisse gibt es dennoch, wie eine knappe Analyse der

Abstimmungsergebnisse zeigt.

Von Stefan Rehder

A L FA  S P E Z I A L

A

as Ergebnis der Ende April vom
»Medical Journal of Australia«
(MJA) veröffentlichten Un-

tersuchung hat die Befürworter einer
»Tötung auf Verlangen« überrascht: die
aktive Sterbehilfe ist ausgerechnet unter
den Medizinern verpönt,
die sich intensiv um Pati-
enten in ihrer letzten Le-
bensphase kümmern. Kol-
legen, die sich ganz anderen
Aufgabenfeldern widmen
– etwa Geburtshelfer, Anäs-
thesisten und Gynäkologen
– zeigten eine deutlich
höhere Bereitschaft, bei
Schwerstkranken mit einer
Lebenserwartung zwischen
zwei Wochen und drei
Monaten das Sterben ge-
zielt zu beschleunigen.

Die unter der Leitung
von Malcolm H. Parker,
Professor für Medizinethik,
Philosophie und Wissen-
schaftsgeschichte an der
Queensland-Universität im
australischen Brisbane,
erstellte Studie »Einfluss
des Fachgebiets auf das
Verhalten australischer
Ärzte bei Todkranken«
geht auf eine Kooperation
sechs europäischer Staaten
und Australiens zurück.
Parker hatte 2.964 Ärzten
einen Fragebogen zuge-
schickt; 1.540 antworteten,
doch da nur praktizierende
Mediziner zugelassen wa-
ren, nahmen letztlich 1.478
an der Befragung teil. Die
Doktoren wurden mit kon-
kreten, dem Arbeitsalltag
entnommenen Fällen konfrontiert. Ein
Beispiel: »Der Patient ist schläfrig oder
komatös; eine Kommunikation ist nicht
mehr möglich. Sie gehen davon aus, dass
er eine Lebenserwartung von drei Mona-

ten hat. Der Patient leidet unter schwer
zu kontrollierenden Schmerzen, denen
Sie nur mittels Verwendung hoher Dosen
an Schmerzmitteln begegnen können.«
Die Ärzte wurden sodann gefragt, was
sie in dieser Situation tun würden; ob sie

den Patienten eher bis zum natürlichen
Tod begleiten würden oder ob sie ihm –
mit oder ohne ausdrückliche Zustimmung
– eher zu einem raschen Lebensende
»verhelfen« würden.

Unter den Krebs- wie unter den Fach-
ärzten für Geriatrie und den Palliativme-
dizinern sprach sich nur etwa ein Prozent
der Befragten für aktive Sterbehilfe aus;
unter den Kollegen anderer Fachrichtun-
gen befürworteten jeweils mehr als 25
Prozent diesen Schritt.

Dazu erklärt der Autor der Studie:
»Da Euthanasie und Beihilfe zum Selbst-
mord in Australien rechtswidrig sind,
könnte die Haltung von Vertretern der
ersten drei Fachrichtungen schlicht als
gesetzeskonform bezeichnet werden«
Viele Mediziner neigten allerdings auch
zu einseitigen Entscheidungen; die Pati-
enten würden gar nicht konsultiert. Unter
Palliativärzten seien zudem religiöse
Überzeugungen stärker verbreitet als un-
ter anderen Medizinern. Bei vielen herr-
sche die Überzeugung vor, dass Beihilfe
zum Selbstmord unmoralisch ist.

Die an der Studie be-
teiligten Mediziner, denen
Parker Anonymität zugesi-
chert hatte, wurden zudem
gefragt, ob sie schwerst-
kranken Patienten auf deren
Wunsch hin Medikamente
verschreiben würden, die
diese in die Lage versetzen
würden, ihrem Leben ei-
genhändig ein Ende zu
setzen oder ob sie dies nicht
tun würden. In der Frage-
stellung wurden dabei ganz
bewusst wichtige Aspekte
ausgeklammert, etwa ob der
behandelnde Arzt in einem
solchen Fall die Angehö-
rigen einbeziehen sollte
oder nicht und ob der ver-
antwortliche Mediziner in
solch einer Situation ge-
genüber dem Todkranken
die Initiative ergreifen sollte
oder nicht.
kenswerte Er-gebnis: Vier
Prozent aller befragten
Ärzte sind demnach bereit,
den Tod von Patienten mit
einer Lebenserwartung von
weniger als drei Monaten
mit Hilfe von Medika-
menten herbei-zuführen –
noch dazu ohne deren
Einwilligung. Der Medi-
zinethiker regt deshalb an,
Theorie und Praxis rund
um »Tötung auf Verlan-

gen« zwingend in die Lehrpläne angehen-
der Ärzte aufzunehmen. Unverzichtbar
sei zudem ein vertiefter Erfahrungsaus-
tausch unter den Ärzten der verschiedenen
Disziplinen.
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Pflegen statt töten
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Der »aktiven Sterbehilfe« stehen Ärzte, die sich um Schwerst- und
Todkranken kümmern, ablehnender gegenüber als Kollegen, die

dies nicht tun – wie eine Studie belegt.

Von Reinhard Backes

Viele Ärzte sind überzeugt: Beihilfe zum Selbstmord ist unmoralisch
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